
Öffentliche Bekanntmachung 
 

zur 11. Sitzung des Verbandsgemeinderates Kirchen (Sieg) der 
Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) 

 
 

Sitzungstermin: Mittwoch, 06.05.2026, 18:00 Uhr 

Raum, Ort: 
Rathaus Kirchen Großer Sitzungssaal, Lindenstraße 1, 57548 Kirchen 
(Sieg) 

 

Tagesordnung 
 

Öffentliche Sitzung 

 TOP  1: Begrüßung und Feststellungen/Anträge zur Tagesordnung  

   

 TOP  2: Informationen der Verwaltung  

   

 TOP  3: Einwohnerfragestunde gemäß § 16 a Gemeindeordnung (GemO) 
i. V. m. § 21 Geschäftsordnung (GeschO) 

 

   

 TOP  4: Förderrichtlinie für Fettabscheideranlagen der Gastronomie  

   

 TOP  5: Förderrichtlinie "Tiefenbohrung Trinkwasser im Außenbereich"  

   

 TOP  6: Führerscheine der Klasse C für die Verbandsgemeindefeuerwehr 
Kirchen (Sieg) 

 

   

 TOP  7: Vorschlag für den Rechnungsprüfungsausschuss des AZV 
Betzdorf-Kirchen-Daaden 

 

   

 TOP  8: Ausschreibungsermächtigung und Auftragsermächtigung zur 
Jahresbeschaffung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung für die 
Verbandsgemeindefeuerwehr Kirchen (Sieg) für das Jahr 2026 

 

   

 TOP  9: Ausschreibungsermächtigung und Auftragsermächtigung zur 
Ersatzbeschaffung einer Drohne für die 
Verbandsgemeindefeuerwehr Kirchen (Sieg) 

 

   

 TOP  10: Ausschreibungsermächtigung und Auftragsermächtigung zur 
Modernisierung und Umbau eines vorhandenen 
Mehrzweckfahrzeug 2 für die Verbandsgemeindefeuerwehr 
Kirchen (Sieg) 

 

   

 TOP  11: Änderung der Hauptsatzung  

   

 TOP  12: Übertragung von HH-Mitteln 2025 nach 2026 gemäß §17 
GemHVO; VG Kirchen 

 

   

 TOP  13: Rheinland-Pfalz Plan zum Sondervermögen - 
Maßnahmenvorschläge 

 

   

 TOP  14: Verschiedenes  
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Nichtöffentliche Sitzung 

 TOP  1: Feststellungen/Anträge zur Tagesordnung  

   

 TOP  2: Informationen der Verwaltung  

   

 TOP  3: Grundstücksangelegenheiten  

   

 TOP  4: Personalangelegenheit  

   

 TOP  5: Verschiedenes  

   

 
 
Kirchen (Sieg), 29. April 2026 
gez. Andreas Hundhausen 
Bürgermeister 
 
 
Hinweis zum Tagesordnungspunkt „Einwohnerfragestunde“: 
Die Einwohner und die ihnen nach Maßgabe des § 14 Abs. 3 und 4 GemO gleichgestellten 
Personen und Personenvereinigungen sind berechtigt, in einer anberaumten Fragestunde 
Fragen aus dem Bereich der örtlichen Verwaltung zu stellen und Vorschläge oder 
Anregungen zu unterbreiten. Fragen sollen dem Bürgermeister möglichst drei Tage vor der 
Sitzung schriftlich zugeleitet werden. 


